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SATZUNG DER GEMEINDE SATOW

über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 "Niederhagen"

W

N

O

S

WA 1

oGRZ 0,3

Nutzungsschablonen

II

WA 2

oGRZ 0,3

I

aGRZ 0,4

II

GFZ 0,4

GRZ

FH

WA 1

a

GFZ

Planzeichenerklärung

Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990, geändert durch

Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I  S. 1509).

1. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

                         

                        Allgemeine Wohngebiete, mit lfd. Nummerierung (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 - 20 BauNVO)

      Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

        II               Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

maximale Firtshöhe

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

       o                offene Bauweise

abweichende Bauweise

                     

                    Baugrenze 

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf,

Sozialen Zwecken diene Gebäude und Einrichtungen,

Zweckbestimmung: Kindertagesstätte

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

                         Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung -

geschwindigkeitsreduzierter Bereich

Fußweg

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und die Abwasser-

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und die Abwasser-

beseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen

Abwasser - Pumpwerk

Regenrückhaltebecken

Elektrizität

Standort für Wertstoffbehälter

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Graben verrohrt, unterirdisch

 

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                         Grünflächen

Park, öffentlich

Ausgleichsflächen, öffentlich

naturbelassende Grünfläche, öffentlich

Spielplatz, öffentlich

Heckenanpflanzung, privat

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Anpflanzen von Bäumen

Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des

Naturschutzrechts

A

5,0

120

2

D

Regelungen für den Denkmalschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz

unterliegen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zweckbestimmung: Lärmpegelbereiche (LPB)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten

sind - Sichtdreiecke

                         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes  (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der Nutzung (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

2. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene bauliche Anlagen

                        

                        vorhandene Flurstücksgrenzen

                        Flurstücksnummern

vorhandene Geländehöhen in m ü. HN                     

in Aussicht genommene Grundstücksgrenzen

Bemaßung in m

künftig fortfallend

Bäume künftig fortfallend

Straßenquerschnitt

LPB III

Planzeichenerklärung

Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990, geändert durch

Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I  S. 1509).

1. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

                         

                        Allgemeine Wohngebiete, mit lfd. Nummerierung (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 - 20 BauNVO)

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

             Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

maximale Firtshöhe

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

       o                offene Bauweise

abweichende Bauweise

                     

                    Baugrenze 

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf,

Sozialen Zwecken diene Gebäude und Einrichtungen,

Zweckbestimmung: Kindertagesstätte

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

                         Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung -

geschwindigkeitsreduzierter Bereich

Fußweg

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und die Abwasser-

beseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen

Abwasser - Pumpwerk

Regenrückhaltebecken

Elektrizität

Standort für Wertstoffbehälter

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Graben verrohrt, unterirdisch

 

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                         Grünflächen

Park, öffentlich

Ausgleichsflächen, öffentlich

naturbelassende Grünfläche, öffentlich

Spielplatz, öffentlich

Heckenanpflanzung, privat

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Anpflanzen von Bäumen

Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des

Naturschutzrechts

Regelungen für den Denkmalschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz

unterliegen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zweckbestimmung: Lärmpegelbereiche (LPB)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten

sind - Sichtdreiecke

                         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes  (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der Nutzung (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

2. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene bauliche Anlagen

                        

                        vorhandene Flurstücksgrenzen

                        Flurstücksnummern

vorhandene Geländehöhen in m ü. HN                     

in Aussicht genommene Grundstücksgrenzen

Bemaßung in m

künftig fortfallend

Bäume künftig fortfallend

Straßenquerschnitt

3. Nachrichtliche Übernahme

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne

des Naturschutzrechts - Landschaftsschutzgebiet (§ 9 Abs. 6 BauGB)

13,25

Kfz / R

5,50

Empfohlene Straßenquerschnitte

Angaben in m

Planstraße A - Schnitt A-A

Kfz= Kraftfahrzeuge

R= Radfahrer

F= Fußgänger

B= Bankett

P= Parkstellfläche

Ü= Überhang

0,5

4,80

  B

7,75

Kfz / R

2,00

Planstraße B - Schnitt B-B - 1

  B

  B

  B

 F

1,50

0,7

0,25

  F

  Ü

  P

P / G

0,25

3,50

0,5

1,50

Planstraße B - Schnitt B-B - 2

7,75

Kfz / R

  B

  B

 F

0,25

5,50

0,5

1,50


